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§ 132 BVergGVS 2012 Teilnehmer am
wettbewerblichen Dialog
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Der Auftraggeber hat in der Bekanntmachung des wettbewerblichen Dialogs gemäß § 38 seine Bedürfnisse und

Anforderungen zu formulieren.

2. (2)Die Bekanntmachung hat darüber hinaus jedenfalls die folgenden Angaben zu enthalten:

1. 1.die vorgesehene Mindestzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der Teilnehmer;

2. 2.die Eignungs- und Auswahlkriterien;

3. 3.die Festlegung, ob der Dialog in mehreren Phasen abgewickelt wird und ob die Zahl der zu erörternden

Lösungen in den einzelnen Phasen reduziert wird;

4. 4.eine nähere Erläuterung der Bedürfnisse und Anforderungen des Auftraggebers;

5. 5.die Zuschlagskriterien;

6. 6.ob Prämien oder Zahlungen für die Teilnehmer am Dialog erfolgen sollen.

Die in den Z 4 bis 6 vorgesehenen Angaben können abweichend davon auch in einer Beschreibung gemäß Abs. 9

enthalten sein.

3. (3)Anträge auf Teilnahme können brieflich oder elektronisch gestellt werden.

4. (4)Bewerber, die auf Grund der Bekanntmachung rechtzeitig Teilnahmeanträge gestellt haben und die gemäß

den §§ 57 bis 66 als befugt, leistungsfähig und zuverlässig anzusehen sind, sind unter Bedachtnahme auf Abs. 6

bis 8 zur Teilnahme am wettbewerblichen Dialog einzuladen.

5. (5)Über die Prüfung der Teilnahmeanträge ist eine Niederschrift zu verfassen, in welcher alle für die Beurteilung

der Teilnahmeanträge wesentlichen Umstände festzuhalten sind. Der Bewerber kann in den seinen

Teilnahmeantrag betreffenden Teil der Niederschrift Einsicht nehmen. Bei der Gestaltung der Niederschrift ist

darauf Bedacht zu nehmen.

6. (6)Die Anzahl der einzuladenden Bewerber ist entsprechend der Leistung festzulegen, darf aber nicht unter drei

liegen. Die festgelegte Anzahl muss einen echten Wettbewerb gewährleisten. Die objektiven und nicht

diskriminierenden Auswahlkriterien haben den besonderen Erfordernissen des den Gegenstand des Dialogs

bildenden Vorhabens Rechnung zu tragen.

7. (7)Langen mehr Teilnahmeanträge als die vom Auftraggeber festgelegte Anzahl von einzuladenden Bewerber ein,

so hat der Auftraggeber unter den geeigneten Bewerbern anhand der Auswahlkriterien die besten Bewerber

auszuwählen. Die maßgeblichen Gründe für die Auswahl sind in nachvollziehbarer Form festzuhalten. Der

Auftraggeber hat die nicht zur Teilnahme am Dialog aufgeforderten Bewerber von dieser Entscheidung

unverzüglich, jedenfalls aber eine Woche nach Abschluss der Auswahl unter Bekanntgabe der Gründe für die

Nichtberücksichtigung zu verständigen. Die Gründe der Nichtberücksichtigung sind nicht bekannt zu geben,

sofern die Bekanntgabe dieser Informationen öffentlichen Interessen oder den berechtigten Geschäftsinteressen

von Unternehmern widersprechen oder dem freien und lauteren Wettbewerb schaden würde.

8. (8)Liegt die Zahl der Teilnahmeanträge von geeigneten Bewerbern unter der vom Auftraggeber festgelegten
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Mindestanzahl von Teilnehmern, kann der Auftraggeber das Verfahren mit den geeigneten Bewerbern fortführen.

Der Auftraggeber kann Bewerber, die nicht über die erforderliche Eignung verfügen oder die keinen

Teilnahmeantrag gestellt haben, nicht zur Teilnahme am Dialog einladen.

9. (9)Der Auftraggeber hat die ausgewählten Bewerber gleichzeitig und schriftlich zur Teilnahme am

wettbewerblichen Dialog aufzufordern. Der Aufforderung sind, sofern die Unterlagen nicht im Internet

bereitgestellt werden, die Beschreibung und allfällige zusätzliche Unterlagen beizufügen. Sie hat zumindest die

folgenden Angaben zu enthalten:

1. 1.die Internet-Adresse (URL), unter der die Unterlagen gegebenenfalls im Internet verfügbar sind;

2. 2.die Anschrift bzw. elektronische Adresse der Stelle, bei der zusätzliche Unterlagen gegebenenfalls

angefordert werden können;

3. 3.den Betrag, der gegebenenfalls für die zusätzlichen Unterlagen zu entrichten ist, und die Bedingungen für

die Zahlung des Betrages;

4. 4.einen Hinweis auf die Veröffentlichung der Bekanntmachung;

5. 5.die Gewichtung oder gegebenenfalls die Reihenfolge der Bedeutung der Zuschlagskriterien, falls sie nicht

in der Bekanntmachung oder in der Beschreibung enthalten sind.;

6. 6.den Termin bis zu dem die Bewerber ihren Lösungsvorschlag oder ihre Lösungsvorschläge vorzulegen

haben, wobei dieser Termin zeitlich vor dem Termin des Beginns der Dialogphase liegen muss;

7. 7.Adresse bei der der Lösungsvorschlag oder die Lösungsvorschläge einzureichen sind;

8. 8.den Termin und den Ort des Beginns der Dialogphase sowie die verwendete Sprache;

9. 9.die Bezeichnung der Unterlagen, die für den Nachweis der Eignung gegebenenfalls noch vorzulegen sind.
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